Marc Rogofd

bevolimé&chtigter Bezirksschernsteinfeger LNr/ KNr: 316.001
Dorntener Strafte 5 Lage: Erdgeschoss
38704 Liebenburg Anlagennummer. F-01
Tel : 05346-046720
Fax. 05346-9487192 Beireioer. soweil nicht mil Anschrift identisch
Name
Hanna Ovel
Marc RogoR, Dorntener Strafie § 38704 Liebanburg Stralie
An den Flachsrotien 7
Herrn
Peter Walasiak on
Kolpingstrake 2 a 38890 Gosiar - Vienenburg
38159 Vechelde
Gebédudetyp
[] Ein‘Zweifamilienhaus, eigentimerbewahnt [[] Menrfamilienhaus

M \olistandig vermistetes Ein+Zweifamilienhaus [[] sonstiges Gebaude

Art der Anlage: Bestandsanlage
BW-Kessel [] NTKessel [] standamiheizkessel _I Nah-Femheizung  [T] Wammepumpe

Nennwarmeleistung in kW: 26 Errichtungsjahr 2016 Brennstofi: Erdgas (offenlliche Gasversorgung)

Hinweise auf Verpflichtungen nach § 97 Abs. 1 und 4 Gebidudeenergiegesetz (GEG) fiir den
Eigentiimer geman § 97 Abs. 3 Gebaudeenergiegesetz (GEG)

im Gebaude / In der Wohnung / In den R&umen wie oben bezeichnet sind heizungstechnische Anlagen oder Anlagenteile
vorhanden, fur die die folgenden Verpflichtungen nach dem Gebadudeenergiegesetz beslehen cder noch zu erfillen sind:

0] Die AuRerbelriebnahme von Heizkesseln, die mil flussigen oder gasformigen Brennstoffen beschickl werden (ausgenommen
Niedertemperatur- und Brennwertkessel) [§ 97 Abs. 1 Nr. 1 GEG) und
(7] | die vord=m 1. Januar 1991 eingebaul oder aufgestellt wurden, sofort [§ 72 Abs 1 GEG].

0 die ab dem 1. Januar 1981 eingebaul oder aulgestelll worden sind, nach Ablauf van 30 Jahren nack Finbau oder
Aufstellung [§ 72 Abs. 2].

0 Wie vor, jedoch bei am 1. Februar 2002 vom Eigentiimer bewohnten 1- und 2-Familienhdusern innerhalb von 2
Jahren nach Eigentimerwechsel [§ 73 Abs. 1 GEG].

0 Die Fnst zur Pllichterfullung befragt 2 Jahre ab dem ersten Egentumsibergang nach dem
1. Februar 2002 [§ 73 Abs. 2 GEG)

0 Die Dammung von bisher ungedammien, zugénglichen Warmeverteilungs- und Warmwasserizitungen in nicht beheizten
Raumen [§ 97 Abs 1 Nr. 2und § 71 Abs. 11.V. mit Anlage 8 GEG]

0 Wie vor, jedoch bei am 1. Februar 2002 vom Eigentimer bewohnten 1- und 2-Familienhdusern inrerhalb von 2
Jahren nach Eigenlimemnwechsel [§ 73 Abs. 1 GEG]

N Die Frist zur Pllichterfillung betragt 2 Jahre ab dem erslen Eigentumsubeorgang nach dem
1. Februar 2002 [§ 73 Abs. 2 GEG]

] Es ist ein mit Heizd! beschickter Heizkesse! entgegen § 72 Abs. 4 und 5 GEG eingebaul [§ 97 Abs. 1 Nr. 3 GEG].

Die Ausstattung von Zentralheizungen mil Regelanlagen (zentrale selbsltatig wirkende Einrichtung zur Verringerung und

Abschaltung der Warmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschallung elekirischer Antriebe in Abhangigkeit von

O . der AuBentemperatur oder einer anderen geeigneten Fuhrungsgréfe und
2. derZeit
bis zum 30. September 2021 [§ 97 Abs. 4, § 61 Abs. 2 GEG).
Erlauterung:

Die Anforderungen des Gebiudeenergiegesetzes sind eingehallen.
[] Die vorgefundenen Mangel sind bis zum zu beheben

o
. Werden die Verpflichtungen
ichtet, hierlber die zustandige

Bitte benachrichtigen Sie mich schriftlich, nachdem die Miingel behoben wo
nicht innerhalb der festgesetzten Frist erfiilit, bin ich gemiR § 97 Abs. 3
Behdrde zu unterrichten.

11.08.2024
Datum. Bevolimachligte(

ezirksschornsteinfeger/in




Marc RogoR Datum der Arbeitsausfuhrung: 11.06.24
bevolimachtigter Bezirksschornsteinfeger Ausfertigung fiir Eigentiimer
Dérntener Stralie §

i Aufstellort der Anlage(n)
38704 Liebenburg 316.001
Tel.: 05346-946720 An den Flachsrotten 7
Fax: 05346-046714 {36680 Goslar - Vienenburg

|
Marc Rogof}, Dorntener Stralte 5 38704 Liebenourg

Herm

Peter Walasiak
Kolpingstrae 2 a
38159 Vechelde

Uber das Ergebnis der Feuerstitienschau

nach § 14 Abs 1 des Schomsteinfager-Handwerksgesetzes (SchfHwG) vom 26. Novernber 2008 {BGBI.
. | 5. 2242), in der jeweils akiuellen Fassung und § 3 Abs. 3 der Verordnung iber die Kehrung und
Besc hemlg ung Uberpriifung von Anlagen (Kehr- und Oberprufungsordnung - KUO) vom 16. Juni 2009, zuletzt geandert
durch Arikel 1 der Vercrdnung vom 26. Oklcber 2021 (BGBL | S. 4740) und nach
. Gebaudeenergiegeselz (GEG) vom 1. November 2020

Anzahl An folgenden Anlagen und Einrichtungen wurde eine Sichtpriifung durchgefiihrt:
1 Senkrechte Teile cer Abgasanlagen (Abgasieilung, Schornstein)
] Waagerechie Teile der Abgasanlagen {Verbindungssliick)
1 Feuerstatten oder ahniiche Anlagen
1 Verbrennungsiuftversorgungen
0 Dunsla_l::zugshagne. sofern diese zur Abgasabfuhrung van Vert;rennungsgasen erforderich sind und daher eine
Uberpriifung bei der Feuerstattenschau besonders vorgeschrieben ist.

Uberpriifungsergebnis:

M Es wurden keine sichtbaren Mangel zum Zaitpurkt der Uberprisfung festgestellt

[[] Folgende Méngel wurden festgestellt:

[:] Die Méngel stellen zzt. noch keine unmitteloare Gefahr dar eine Uberpriifung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.

|:] Die Mange! sind aus Sicherheitsgrinden bis zum zu beseitigen

[] Aufgrund der festgestellien Mangs| ist eine zusatziiche Ubemprifung der Feuenungsanlage erforderich.

Bemerkungen: 7
{ y Falls Mange! festgestelll worden sind. die innerhalb einer Frist zu|
— 4 beseitigen sind, geben Sie mir bitle Machncht, sebald die Mange!
: beseitig! sind. Sollte diese Milleilung unterbieiben, bin ich verpflichtel,
12.06.2024 eine Durchschrifi dieser Beschamigung an die zustiindige
A, Verwallungsbehorde weilerzuleiten (§ 5 Abs. 1 des
Datumn Unlerschuilt Hes be

imachtigten Beziksschomsteinfegers | sepomsiainfeger-Handwerksgesetzes - SchiHwG).
|1
“Samiiche Rechisvorschritien dieser Beg)f:/ﬁg}hg_benenen sich auf die jewetls geltende Fassung
v
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Marc Rogos, Détnienar Sraly 5, 26704 Lisbenburg Liegenschaft

Herm

Peter Walasiak An den Flachsrotten 7

Kolpingstralie 2 a 38680 Goslar - Vienenburg

38158 Vechelde

Feuerstittenbescheid

Sehr geshrter Harr Walasiak,

1. hiermit seize ich fest, dass Sie an den nachfoigend aufgefUhrien Anlagen das fachgerechte
Ausfihren der dort genannten Schornsteinfegerarbeiten innerhalb des hierfir angegebenen
Zeltraums zu veranlassen und durchfthren zu lassen haben:

Nr. |Anlage 1. Zaitraum |2, Zgitraum |3 Zeitraum {4, Zeltraum |Auszufithrends
(ArvSiandort oder Verweis suf Anlege} Arbeiten /

Reghtegrundlage

1 |Abgasleitung des Gas- 01.01.bis |01.01.bls |01.01. bis |- alie zwei Jahre
Kombiwasserheizers 30.04, 30.04. 2028 |30.04. 2028 OberprGfung gem.
(Flur/TreppenhausiDiels 2024 KOO Anlage 1,
Erdgeschoss) Nr. 3.2

2 |Abgaswegie det Gas- 01.01.bis  {01.01. bis  [01.01. bis |- alle zwei Jahre
Kombiwasserhelzers 30.04, 30.04. 2026 ]30.04. 2028 Oberprifung gem.
(Flur/Treppenhaus/Diele 2024 KOO Anlage 1,
Erdgeschoas) Nr. 3.2

2. Der Erass des Feuerst3ftenbescheides ist gebhrenpfiichiig.
Begriindung:

2yl
Die Festsetzungen in diesem Feuerstittenbeacheid beruhen
auf § 14a dos Schomsleinfegerhandwerksgesetzes (SchifHwG)2

Bei der von mir durchgefihrien Feuerstdttanschau wurde festgestellt, dass in der oben genannien {6.Q.)
Liegenschaf die oben néher bezeichneten Aniagen betrieben werden. Diese Aniagen sind nach der Verardnung
Ober die Kehrung und Uberprifung von Anlagen (Kehr- und Uberprifungsordnung - KUO, Niedersichsische
Uberprofungsverordnung - NOVOY und nach der Ersten Verordnung zur Durchfohrung des Bundes-
immissionsschutzpgeselzes (Verordnung ober  kieine und millere Feuerungsaniagen - 1.BimSchvV,
Niedersachsische Uberpriifungsverordnung - NOVOY zu kehren, zu tberprifen und / oder zu gherwachen.
Aufgrund dessen ist das Ausfihren lassen der o.9. Schornsieinfegerarbeiten erforderiich, wie sie sich im
Einzsinen konkret aus den Vorgaben der zu den ¢.9. Nummern und Aniagen jeweils genannten Rechtsgrundlagen
ergaben.

' @ Triger dffentlicher Verwaltung gema® § 8 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz vom 26.11.2008
{SchfHwG - BGBL | 8. 2242), zul. geindert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17, Juli 2017
{Bundesgesetzblatt [BGBIL.] Teil | S, 2495) und damit "Behdrde” nach § 1 Abs. 4 Niedersadchsisches
Verwaltungsverfahrensgesetz vom 03.12.18768 (NVWVIG - Niedersiichsisches Gesetz- und
Verordnungsblatt [Nds.GVB!.] 1976, S. 311).

2 yom 28. November 2008 (SchitwG — BGBI. | 5.2242} in der jeweils aktuellen Fassung.

3 vom 16. Juni 2008 (BGBI. | §. 1292}, zuletzt gedinden durch Artikel 5 des Gesatzes vom 16. Oktober 2023
(BGB. 2023 i Nr. 280)

4 vom 28, Januar 2010 (BGB!. | 5. 38), die 2uletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Oktober 2021
(BGBL. | 5. 4676) getindert warden ist .
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Nach § 1 Abs. 1 SchfHwG sind Sie als Eigentumer dazu verpfichtel, die fesigesatzlen Arbeiten durch einen
gemaf § 2 Abs. 1 und 2 SchfHwG hiertilr in Betrachl kommenden Schomnsteinfegerbeltrieb fristgerecht / innerhalb
der vorgegebenen Zeilrdume ausfGhren zu lassen

Dieser Bescheid ersetzt aile vorherigen Bescheide mit sofortiger Wirkung.

Der Zeitraum / die Zeitrdume, innerhalb dessen / derer die auszuflhrenden Arbeiten von lhnen zu veraniassen
und durchzufiilhren zu lassen sind, beruhen ausschlielich auf sachgerechten Erwdgungen und sind
verhaitnismafig. |hnen liegen die Erfahrungswerle des Schornsteinfegerhandwerks fir die Erforderlichkeit des
Durchfilhrens der festgeselzien Mafinahmen nach meinen Ermittlungen aufgrund den o.g. Vorschrifien in einem
hierfir angemessenen Zeitrahmen zugrunde.

Hinweise auf die Rechtslage:

e Das fristgerechte Durchfihren der o0.9. Arbeiten ist mir van lhnen, nach § 4 SchiHwG jeweils {iber ein
Formblatt {s. Anlage 2 der KUQ), das lhnen von dem/ider die Arbeiten ausfihrenden Schornsleinfeger/-in
wahrheitsgemaf und vollstandig ausgefilit zu Gbergeben oder in lhrem Aufirag direkt an mich zu Gbermittein
ist, innerhalb von 14 Tagen nach dem letzten Tag des jeweils festgesetzten Zeitraums nachzuweisen.
Verantwortlich fir das Ubermilleln der Formblatier an mich bieiben in jedem Falle Sie. Der Nachweis ist
erbracht, wenn mir das Formblatt zugegangen ist.

= Dieser Bescheid gill bis zur nachsten Feuerstattenschau. Scllten sich vorher schon Anderungen ergeben,
wird er durch einen neuen Bescheid erselzl.

e Nach § 1 Abs.2 SchfHwG sind mir Anderungen an kehr- und Oberpriifungspflichligen Anlagen, der Einbau
neuer Anlagen und die Inbelriebnahme slillgelegter Anlagen unverziiglich mitzuteilen. Unverziglich heift,
ohne ein schuldhaftes Verzégern Ihrerseits - was wiederum bedeutel, dass Sie im Regelfall sofort die
Initiative ergreifen missen, um mir Veranderungen, z.B. im Heizverhallen, anzuzeigen, damit die Betriebs-
und Brandsicherheit auch kinflig gewahrleistet ist. Mitzuleilen ist hiermach auch das dauerhafte Stilllegen
einer kehr- und uberprifungspflichtigen Anlage.

Zu2.:

Die Gebthrenrechnung hat lhre Grundiage in § 20 SchiHwG. Hiernach werden zur Deckung des
Verwallungsaufwands fur das Eriassen dieses Bescheides Koslen (Gebihren und Auslagen) erhoben, die als
dffentliche Last des Grundslicks von lhnen zu tragen sind.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monals nach Bekannigabe Klage beim Verwallungsgericht
Braunschweig, Wilhelmstraie 55, 38100 Braunschweig erhoben werden.

Die Klage ist zu richten gegen:

bevollmachliger Bezirksschormnsteinfeger Marc Rogol3, Dornlener Str. 5, 38704 Liebenburg

Hinweise zur Wirkung des Klageerhebens und zum vorldufigen Rechisschutz:

e Das Kiageerheben hat nach § 14a Abs. 5 Scthr(G}eirrg aufschiebende Wirkung; d.h.,auch wenn Sie
klagen, mussen Sie den Feslsetzungen dieses Bescheides dennoch Folge leisten.
* Die Anordnung der aufschiebenden Wirk

i aber gemaR § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichisordnung
(VwGO) bei dem o.g. Verwaltungsgf

gt werden.

/' /
Mit freundlichen GriiRen L
12.06.2024
Datum

svom 19. Marz 1991 (BGBI. |1 S. 686), die zuletzt durch Artikel 4 des Gasetzes vom 15. August 2019 (BGBL
| S. 1294} gedndert worden ist

Feuerstattenbescheid Nr. 316.001 - 5- 1 vom 12.06.2024

L8]



	Anforderungen Gebäudeenergiegesetz
	Bescheinigung Feuerstättenschau
	Feuerstättenbescheid



